
Satzung zur Reduzierung der Anzahl der zu wählenden Vertreter für den

Rat der Stadt Lüdinghausen vom

P[äambel
Aufgrund g 7 Absatz 1 der Gemeindeordnunffif-all-and Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der

Fassung der Bekanntr".nung vom 14.07.1göa (CV. NRW. 1994, S. 666 ff.), in der derzeit gültigen

räisuni, sowie g 3 Absatz z-satz 2 des KommünaMahlgesetzes für das Land Nordrhein-westfalen

(l(/VahlG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. NRW. 1998' S' 454), in

der derzeit gültigen Fassung, Äat der Rat der Stadt-LUdinghausen am "' die folgende

Satzung beschlossen:.

sl
Geltungsbereich

Die satzung gilt im Rahmen der Durchführung von Kommunalwahlen im wahlgebiet der stadt

Lüdinghausen für die wahlen des Rates der stadi Lüdinghausen als Vertretung der Gemeinde gem' $

1 Absatz 1 Satz 1 KWahlG NRW in Verbindung mit $  0 AOsatz 2 und $ 42 Absatz 1 GO NRW'

s2
Anzaht der zu wählenden Mitglieder
des Rates der Stadt Lüdinghausen

Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Rates der stadt Lüdinghausen wird für die

Kommunalwahl 2014 und die darauf folgenden Kommunalwahlen im wahlgebiet der stadt

Lüdinghausen uon ,rrprunfti"n eO Vertreterliauf 34 Vertreter, davon 17 in Wahlbezirken zu wählen'

gemaß $ 3 Absatz 2 Satz 2 l(A/ahlG NRW festgelegt'

s3
lnkrafttreten

Diese satzung tritt am Tage nach ihrer Öffentlichen Bekanntmachung in Kraft'

Bekan ntmachungsanordn ung

Die vorstehende satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in

der Fassung der Bekanntmachung vom t+.0i.t994 (GV.NW'S' 666; SGV NW 2023) in der z' Zt'

gettenden Fassung ["nn ö"g"n diäse satzung nacn Äotaut eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht

mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist niint ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

;i der BUrgerireister hat Oen RatiUeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel isi!-egenUOg1 de.r Gemeinde vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die TatsaJhä bezeichnet worden, die den Mangel ergibt'

Lüdinghausen, den

(Bürgermeister)


